
GSO: § 23 Kleine Leistungsnachweise

§ 23  Kleine Leistungsnachweise 
 
(1) Mündliche Leistungsnachweise sind insbesondere Rechenschaftsablagen, Unterrichtsbeiträge und 
Referate.

(2) 1Schriftliche Leistungsnachweise sind insbesondere Kurzarbeiten, Stegreifaufgaben, fachliche 
Leistungstests und Praktikumsberichte; dafür gilt:

1.  Kurzarbeiten werden spätestens eine Woche vorher angekündigt, beziehen sich auf höchstens zehn 
unmittelbar vorangegangene Unterrichtsstunden. Die Bearbeitungszeit soll höchstens 30 Minuten 
betragen.

 
2.  Stegreifaufgaben werden nicht angekündigt, beziehen sich auf höchstens zwei unmittelbar 
vorangegangene Unterrichtsstunden. Die Bearbeitungszeit soll höchstens 20 Minuten betragen.

 
3.  Fachliche Leistungstests, die in den Jahrgangsstufen 5 bis 11 zentral oder schulintern gehalten werden 
können, werden spätestens eine Woche vorher angekündigt. Die Bearbeitungszeit soll höchstens 45 
Minuten betragen.

 
2Für Satz 1 Nrn. 1 bis 3 gelten § 22 Abs. 6 bis 8 entsprechend.

(3) Bei Projekten können mündliche, schriftliche und praktische Leistungen bewertet werden.


